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Amtliche Bekanntmachungen – Anfang – 

Amtlicher Teil

Neujahrsgrüße
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,

sehr geehrte Gewerbetreibende mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ,

im Namen des Amtes Brüssow wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein gesundes, friedliches und erfolgreiches 
Jahr 2019.

Mögen Sie alle von Ereignissen, wie der Hausbrand in Trampe am Jahresanfang, verschont bleiben.

Für Ihre tatkräftige Unterstützung in den verschiedensten Bereichen und auf die unterschiedlichste Art möchte ich 
Ihnen allen danken und möchte Sie hiermit motivieren und auffordern, sich weiterhin für die Belange der Gemein-

den einzusetzen und sich einzubringen.
Am 26. Mai 2019 finden die landesweiten Kommunalwahlen statt. 

Gesucht werden engagierte Bürgerinnen und Bürger, die sich für die Heimatorte in unserem Amt einsetzen, sich 
einbringen und sich den anstehenden Herausforderungen stellen.

Mit herzlichen Grüßen  

Annett Hartwig
Amtsdirektorin 

Wahlbekanntmachung für die Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 zur Wahl der 
Stadtverordnetenversammlung, der Gemeindevertretungen, der ehrenamtlichen 

Bürgermeister, der Ortsbeiräte und Ortsvorsteher 
Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kommu-
nalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der Bran-
denburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache ich 
Folgendes bekannt: 

I. Wahltermine für die Haupt- und Stichwahlen sowie die Wahl-
zeit 

Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der 
allgemeinen Kommunalwahlen 2019 vom 15. August 2018 finden die 
Wahlen (Hauptwahlen) 

- der Gemeindevertretungen Carmzow-Wallmow, Göritz, Schen-
kenberg und Schönfeld 

- der Stadtverordnetenversammlung Brüssow 
- des ehrenamtlichen Bürgermeisters/der ehrenamtlichen Bürger-

meisterin der Gemeinden Stadt Brüssow, Göritz, Carmzow-Wall-
mow, Schenkenberg, Schönfeld 

- der Ortsbeiräte der Ortsteile Bagemühl, Brüssow, Grünberg, 
Wollschow und Woddow 

- der Ortsvorsteherin/des Ortsvorstehers der Ortsteile Carmzow, 
Ludwigsburg, Schenkenberg, Wallmow 

am Sonntag, den 26. Mai 2019 in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr

sowie die etwa notwendig werdenden Stichwahlen 
- der ehrenamtlichen Bürgermeisters/der ehrenamtlichen Bürger-

meisterin 
- der Ortsvorsteherin/des Ortsvorstehers 

am Sonntag, den 16. Juni 2019 in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr 
statt.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 

Nachdem der Minister des Innern die Wahltermine für die vorge-
nannten Haupt- und Stichwahlen durch Rechtsverordnung bestimmt 
hat, fordere ich gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die 
Wahlvorschläge für diese Wahlen möglichst frühzeitig einzureichen. 
Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes hin: 

A Wahl zu den Gemeindevertretungen und der Stadtverord-
netenversammlung 

1. Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen und Ge-
meindevertreter 

Die Anzahl der zu wählenden Vertreter richtet sich gemäß § 6 Abs. 2 
BbgKWahlG nach der Einwohnerzahl. 
In der Gemeinde Stadt Brüssow sind 12, in der Gemeinde Göritz 
sind 10 und in den Gemeinden Carmzow-Wallmow, Schenkenberg 
und Schönfeld sind jeweils 8 Vertreter zu wählen. 

2. Wahlkreise

Gemäß § 20 BbgKWahlG wird die Wahl in Wahlkreise durchgeführt. 
Jede Gemeinde bildet einen Wahlkreis. 

3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist 

3.1  Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigun-
gen und Wählergruppen sowie Einzelbewerberinnen und Ein-
zelbewerbern eingereicht werden. Daneben können Parteien, 
politische Vereinigungen und Wählergruppen auch gemeinsam 
einen Wahlvorschlag als Listenvereinigung einreichen. Sie 
dürfen sich jedoch bei jeder Wahl nur an einer Listenvereinigung 
beteiligen; die Beteiligung an einer Listenvereinigung schließt 
einen eigenständigen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl aus. 

3.2  Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht wer-
den. Sie müssen spätestens bis 

Donnerstag, den 21. März 2019, 12:00 Uhr,
 
bei der 

Wahlleiterin des Amtes Brüssow (Uckermark), 
Frau Sternbeck, Prenzlauer Straße 8 in 17326 Brüssow

schriftlich eingereicht werden. 
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4.	 Besondere	Anzeigepflicht	für	Listenvereinigungen	

Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzuschließen, 
ist der Wahlleiterin für die Gemeinden des Amtes Brüssow durch die 
für das Wahlgebiet zuständigen Organe aller am Zusammenschluss 
Beteiligten, spätestens bis zum 

Donnerstag, den 21. März 2019, 12:00 Uhr,

schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung der an dem Zusammenschluss 
beteiligten Gruppierungen muss bei Parteien oder politischen Verei-
nigungen von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet 
zuständigen Vorstands, darunter der oder dem Vorsitzenden oder 
einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, bei Wählergruppen 
von der oder dem Vertretungsberechtigten der Wählergruppe unter-
zeichnet sein. 

5. Einreichung von einem wahlgebietsbezogenen Wahlvor-
schlag oder mehreren wahlkreisbezogenen Wahlvorschlä-
gen 

Eine Partei, politische Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereini-
gung kann entweder einen wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag 
(Liste für alle Wahlkreise) oder mehrere wahlkreisbezogene Wahl-
vorschläge (je eine Liste für die einzelnen Wahlkreise) einreichen. 
Die Entscheidung über die Einreichung eines wahlgebietsbezogenen 
Wahlvorschlages oder von wahlkreisbezogenen Wahlvorschlägen trifft 
bei einer Partei oder politischen Vereinigung der für das Wahlgebiet 
zuständige Gebietsvorstand (oder wenn ein solcher Vorstand nicht 
besteht, der Vorstand der nächsthöheren Gliederung) und bei Wähl-
ergruppen die oder der Vertretungsberechtigte. 
Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber können nur einen wahl-
gebietsbezogenen oder einen wahlkreisbezogenen Wahlvorschlag 
einreichen, wobei sie nur mit einem wahlgebietsbezogenen Wahlvor-
schlag im gesamten Wahlgebiet zur Wahl stehen. 

6. Inhalt der Wahlvorschläge 

6.1.  Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 5a zu § 
32 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht werden. Sie müssen 
enthalten 

a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die Tätigkeit, 
den Tag der Geburt, den Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und 
die Anschrift einer jeden Bewerberin und eines jeden Bewerbers 
in erkennbarer Reihenfolge, 

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung 
den vollständigen Namen der einreichenden Partei oder politi-
schen Vereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wendet, auch diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name 
der Partei oder politischen Vereinigung muss mit dem Namen 
übereinstimmen, den diese im Lande führt, 

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der ein-
reichenden Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese; aus dem Namen muss hervorgehen, 
dass es sich um eine Wählergruppe handelt; der Name und die 
etwaige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen von Parteien 
oder politischen Vereinigungen oder deren Kurzbezeichnung 
enthalten, 

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der 
Listenvereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
det, auch diese; zusätzlich sind die Namen und, sofern vorhan-
den, auch die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Parteien, 
politischen Vereinigungen und Wählergruppen anzugeben, 

e) den Namen des Wahlgebietes und bei wahlkreisbezogenen 
Wahlvorschlägen auch die Bezeichnung des Wahlkreises. 

Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewer-
bers darf nur die unter Buchstabe a und e bezeichneten Angaben 
enthalten. 

6.2 Die Anzahl der Wahlvorschläge richtet sich nach § 28 Abs. 1 
Satz 2 BbgKWahlG. 

 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerberin oder 
einen Bewerber enthalten. 

 Ein wahlgebietsbezogener Wahlvorschlag in der Gemeinde 
Stadt Brüssow darf höchstens insgesamt 18 Bewerberinnen/
Bewerber enthalten. Ein wahlgebietsbezogener Wahlvorschlag 
in der Gemeinde Göritz darf höchstens 15 Bewerberinnen/
Bewerber enthalten. 

 Ein wahlgebietsbezogener Wahlvorschlag in den Gemeinden 
Carmzow-Wallmow, Schenkenberg und Schönfeld darf je-
weils höchstens 12 Bewerberinnen/Bewerber enthalten. 

6.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und Telekom-
munikationsanschluss der Vertrauensperson und der stellver-
tretenden Vertrauensperson enthalten. Als Vertrauensperson 
kann auch eine Bewerberin oder ein Bewerber benannt werden. 
Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Ver-
trauensperson und die stellvertretende Vertrauensperson, jede 
für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag 
abzugeben und entgegenzunehmen. 

6.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung 
muss von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet 
zuständigen Vorstandes, darunter der oder dem Vorsitzenden 
oder einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, unterzeich-
net sein. Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe muss von 
der oder dem Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die 
Vertretungsberechtigung ist auf mein Verlangen nachzuweisen. 
Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung muss von jeder 
an ihr beteiligten Partei, politischen Vereinigung und Wähler-
gruppe entsprechend unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag 
einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers muss von 
dieser oder diesem unterzeichnet sein. 

6.5 Wichtige Beschränkungen 
 Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem Wahl-

vorschlag für die Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde 
Carmzow-Wallmow, Göritz, Schenkenberg und Schönfeld bzw. 
zur Stadtverordnetenversammlung Brüssow benannt sein. Die 
Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvorschlag einer 
Partei darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die mit einem 
eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt. 

7. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerberin oder 
Bewerber 

7.1 Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf einem Wahl-
vorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, Wählergrup-
pe oder Listenvereinigung ist an folgende Voraussetzungen 
geknüpft: 

a) Die Bewerberin oder der Bewerber muss gemäß § 11 BbgK-
WahlG wählbar sein. 

b) Die Bewerberin oder der Bewerber muss durch eine Ver-
sammlung zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewer-
ber gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt worden sein (siehe 
Nummer 8).

c) Die Bewerberin oder der Bewerber muss der Benennung auf 
dem Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. Die Zustimmung ist 
nach dem Muster der Anlage 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 
1 BbgKWahlV abzugeben. Wird der Wahlvorschlag von einer 
Partei eingereicht, hat die Bewerberin oder der Bewerber in der 
Zustimmungserklärung zudem ihre oder seine Parteimitglied-
schaften anzugeben oder zu erklären, dass sie oder er parteilos 
ist. Die in Buchstabe a und c genannten Voraussetzungen gelten 
ferner für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber.

7.2 Zur Wählbarkeit 

7.2.1 Wählbarkeit von Deutschen 
 Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deutschen 

im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes, die 
- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
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 Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 Bbg-
KWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er 

- gemäß § 9 BbgKWahlG vom Wahlrecht ausgeschlossen ist oder 
- infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 

Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt. 

7.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern 
 Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar auch alle Staats-

angehörigen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumäni-
en, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien 
und Nordirland sowie Republik Zypern), die 

- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

 Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 Absatz 
3 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er 

- gemäß § 9 BbgKWahlG vom Wahlrecht ausgeschlossen ist oder 
- infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die 

Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht besitzt oder 

- infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung 
im Herkunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzt. 

7.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerberin und für je-
den Bewerber eine Bescheinigung der Wahlbehörde nach dem 
Muster der Anlage 8a zu § 32 Absatz 5 Nummer 2 BbgKWahlV 
einzureichen, dass die vorgeschlagene Bewerberin oder der 
vorgeschlagene Bewerber wählbar ist. 

 Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich ihre 
Zustimmung zur Kandidatur erklärt haben, müssen mir mit der 
Bescheinigung nach Satz 1 zusätzlich eine Versicherung an 
Eides statt nach dem Muster der Anlage 8c zu § 32 Absatz 
5 Nummer 3 BbgKWahlV über ihre Staatsangehörigkeit und 
darüber vorlegen, dass sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat 
nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind. 

8. Zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber gemäß § 
33 BbgKWahlG

8.1 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei oder poli-
tischen Vereinigung und ihre Reihenfolge müssen in einer 
Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im ge-
samten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Partei 
oder politischen Vereinigung in geheimer Abstimmung bestimmt 
worden sein (Mitgliederversammlung). Dies kann auch durch 
Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer 
Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt worden sind 
(Delegiertenversammlung).

8.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet keine 
Organisation hat, können die Bewerberinnen und Bewerber 
sowie ihre Reihenfolge auch durch die im gesamten Amtsgebiet 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Verei-
nigung oder deren Delegierte oder durch die für die Wahl zum 
Kreistag des Landkreises Uckermark wahlberechtigten Mitglie-
der der Partei oder politischen Vereinigung oder deren Delegierte 
bestimmt werden. 

8.3 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Wählergruppe sowie 
ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der zum Zeit-
punkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlbe-
rechtigten Mitglieder der Wählergruppe (Mitgliederversamm-
lung) oder, wenn die Wählergruppe nicht mitgliedschaftlich 
organisiert ist, in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres 
Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten 
Anhängerinnen und Anhänger (Anhängerinnen- und An-
hängerversammlung) der Wählergruppe in geheimer Abstim-
mung bestimmt worden sein. Dies kann auch durch Delegierte 
geschehen, die von den Mitgliedern oder Anhängerinnen und 

Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu 
besonders gewählt worden sind (Delegiertenversammlung). 
Die Ausführungen zu Nummer 8.2 gelten für mitgliedschaftlich 
organisierte Wählergruppen entsprechend. 

8.4  Die Bewerberinnen und Bewerber einer Listenvereinigung 
sowie ihre Reihenfolge müssen in einer gemeinsamen Mitglie-
der- oder Delegiertenversammlung in geheimer Abstimmung 
bestimmt worden sein; im Übrigen gelten die Bestimmungen 
des § 33 BbgKWahlG sinngemäß. 

8.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerinnen 
und Anhänger oder Delegierten von dem zuständigen Vorstand 
der Partei oder politischen Vereinigung oder der oder dem Ver-
tretungsberechtigten der Wählergruppe mit einer mindestens 
dreitägigen Frist entweder einzeln oder durch öffentliche An-
kündigung zu laden. 

8.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberech-
tigte Teilnehmer der Versammlung ist für die geheime Wahl 
der Bewerberinnen und Bewerber sowie der Delegierten für die 
Delegiertenversammlung vorschlagsberechtigt. Den Bewer-
berinnen und Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr 
Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. 
In der Versammlung müssen sich mindestens drei Mitglieder, 
Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte an der Abstim-
mung beteiligen. 

8.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder Dele-
giertenversammlung ist eine Niederschrift nach dem Muster 
der Anlage 9a zu § 32 Absatz 5 Nummer 4 BbgKWahlV zu ferti-
gen, die dem Wahlvorschlag beizufügen ist. Aus der Niederschrift 
muss die Art, der Ort und die Zeit der Versammlung, die Form 
der Einladung, die Anzahl der erschienenen Mitglieder, Anhän-
gerinnen und Anhänger oder Delegierten sowie das Ergebnis der 
geheimen Wahl hervorgehen. Hierbei haben die Leiterin oder 
der Leiter der Versammlung und zwei von der Versammlung 
bestimmte Teilnehmerinnen oder Teilnehmer an Eides statt zu 
versichern, dass die gesetzlichen Mindestanforderungen an eine 
demokratische Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten 
gemäß § 33 Absatz 5 BbgKWahlG beachtet worden sind. 

9. Unterstützungsunterschriften 

9.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften 

9.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigun-
gen, die am 17. August 2018 aufgrund eines zurechenbaren 
Wahlvorschlags im 19. Deutschen Bundestag oder im 6. Landtag 
Brandenburg durch mindestens eine im Land Brandenburg ge-
wählte Abgeordnete oder durch mindestens einen im Land Bran-
denburg gewählten Abgeordneten oder im Kreistag des Land-
kreises Uckermark durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete 
oder durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in der 
jeweiligen Gemeindevertretung/Stadtverordnetenversammlung 
durch mindestens eine Gemeindevertreterin /Stadtverordnete 
oder durch mindestens einen Gemeindevertreter/Stadtverord-
neten seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind 
von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 17. August 2018 
aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Kreistag des 
Landkreises Uckermark durch mindestens eine Kreistagsabge-
ordnete oder durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten 
oder in der jeweiligen Gemeindevertretung/Stadtverordneten-
versammlung durch mindestens eine Gemeindevertreterin/Stadt-
verordnete oder durch mindestens einen Gemeindevertreter/
Stadtverordneten seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten 
sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 
befreit. 

9.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner 
nicht für Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an 
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ihr beteiligten Gruppierungen wenigstens eine der in Nummer 
9.1.1 oder 9.1.2 genannten Voraussetzungen für die Befreiung 
von diesem Erfordernis erfüllt. 

9.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Einzelbe-
werbern, die am 17. August 2018 aufgrund eines Einzelwahl-
vorschlags im Kreistag des Landkreises Uckermark oder in der 
jeweiligen Gemeindevertretung/Stadtverordnetenversammlung 
vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsun-
terschriften befreit. 

9.1.5 Stellt sich die ehrenamtliche Bürgermeisterin oder der ehren-
amtliche Bürgermeister der Wahl zur jeweiligen Gemeindever-
tretung/Stadtverordnetenversammlung, so ist auch die Partei, 
politische Vereinigung oder Wählergruppe, für die sie oder er 
bei der Wahl zur jeweiligen Gemeindevertretung/Stadtverord-
netenversammlung antritt, von dem Erfordernis von Unterstüt-
zungsunterschriften befreit, wenn sie oder er aufgrund eines 
Wahlvorschlages dieser Partei, politischen Vereinigung oder 
Wählergruppe zur ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder zum 
ehrenamtlichen Bürgermeister der Gemeindevertretung/Stadt-
verordnetenversammlung gewählt worden ist. 

9.2 Wichtige Hinweise 

9.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, 
einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer Einzelbewer-
berin oder eines Einzelbewerbers, die oder der nicht nach der 
vorstehenden Nummer 9.1 von dem Erfordernis von Unterstüt-
zungsunterschriften befreit ist, sind 

- im Falle eines Wahlvorschlags in den Gemeinden Carm-
zow-Wallmow, Schenkenberg und Schönfeld mindestens 3 
Unterstützungsunterschriften von im Wahlgebiet wahlberech-
tigten Personen, 

- im Falle eines Wahlvorschlags in der Gemeinde Stadt Brüs-
sow und Gemeinde Göritz mindestens 5 Unterstützungs-
unterschriften von im Wahlgebiet wahlberechtigten Personen 
beizufügen.

 
9.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der 

wahlberechtigten Person ist spätestens bis zum 

Mittwoch, den 20. März 2019, 16:00 Uhr,
bei der 

Wahlbehörde, Amt Brüssow (Uckermark),
Prenzlauer Straße 8, 17326 Brüssow

zu leisten.

Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer ehrenamtlichen 
Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen Bürgermeister im 
Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder einer anderen zur 
Beglaubigung von Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet 
werden. Die hierzu von mir auf Anforderung ausgegebenen Unter-
schriftenlisten (siehe Nummer 9.2.3) sind der Wahlbehörde (Amt 
Brüssow, Prenzlauer Straße 8, 17326 Brüssow) spätestens bis 

Mittwoch, den 19. März 2014, 16:00 Uhr,

vorzulegen. 
Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind auf den von 
mir aufgelegten oder ausgegebenen amtlichen Formblättern für 
Unterschriftenlisten nach dem Muster der Anlage 6 zu § 32 Absatz 
4 Nummer 3 BbgKWahlV unter Beachtung folgender Vorschriften zu 
erbringen: 

9.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des Wahlvor-
schlagsträgers sofort bei der Wahlbehörde, Amt Brüssow, 
(Zimmer 6), Prenzlauer Straße 8, 17326 Brüssow aufgelegt. 

 Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie An-
schrift einer jeden Bewerberin und eines jeden Bewerbers 
in erkennbarer Reihenfolge anzugeben. Daneben ist beim 
Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, Wähl-
ergruppe oder Listenvereinigung deren Name und, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, anzugeben. 

 Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schriftliche Erklä-
rung zu bestätigen, dass die Bewerberinnen und Bewerber sowie 
ihre Reihenfolge gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt worden 
sind, oder eine Ausfertigung der Niederschrift über die Bestim-
mung der Bewerberinnen und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge 
vorzulegen. Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind 
ferner auch die Namen, und, sofern vorhanden, die Kurzbezeich-
nungen der an ihr beteiligten Gruppierungen anzugeben. 

 Beim Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Ein-
zelbewerbers ist die Bezeichnung „Einzelwahlvorschlag“ anzu-
geben. 

 Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich unter den 
vorgenannten Voraussetzungen auch amtliche Formblätter für 
die Unterzeichnung des Wahlvorschlags, bei einer ehrenamtli-
chen Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen Bürgermeis-
ter im Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder bei einer 
anderen zur Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben. 

9.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, 
Wählergruppen oder Listenvereinigungen dürfen erst nach der 
Bestimmung der Bewerberinnen und Bewerber sowie ihrer Rei-
henfolge nach § 33 BbgKWahlG unterzeichnet werden. Vorher 
geleistete Unterstützungsunterschriften sind ungültig. 

9.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvor-
schlag für die Wahl zur jeweiligen Gemeindevertretung bzw. 
Stadtverordnetenversammlung unterzeichnen. Hat eine Person 
für diese Wahl mehr als einen Wahlvorschlag unterzeichnet, so 
sind sämtliche von ihr für diese Wahl geleisteten Unterstützungs-
unterschriften ungültig. 

9.2.6 Wahlkreisbezogene Wahlvorschläge dürfen nur von den in dem 
betreffenden Wahlkreis wahlberechtigten Personen unterzeich-
net werden. Hat eine Person einen wahlkreisbezogenen Wahl-
vorschlag unterzeichnet, der für einen Wahlkreis gilt, in dem sie 
nicht wahlberechtigt ist, so ist ihre Unterschriftsleistung ungültig. 

9.2.7 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung 
gegeben sein. Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch 
die Bewerberinnen und Bewerber selbst ist unzulässig. 

9.2.8 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag der 
Geburt und Anschrift der unterzeichnenden Person sowie das 
Datum der Unterschriftsleistung anzugeben. Die unterzeichnen-
de Person hat sich vor der Unterschriftsleistung auszuweisen. 
Die Zurücknahme gültiger Unterschriften ist wirkungslos.

9.2.9 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen Be-
hinderung einer Hilfe bei der Unterschriftsleistung bedarf, kann 
eine Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) bestimmen, die die 
Unterschriftsleistung vornimmt. Eine wahlberechtigte Person, die 
wegen einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde 
aufzusuchen, kann auf Antrag die Unterstützungsunterschrift 
durch Erklärung vor einer oder einem Beauftragten der Wahl-
behörde ersetzen. Der Antrag kann bis Montag, den 18. März 
2019, 16:00 Uhr, schriftlich bei der Wahlbehörde gestellt werden. 

9.2.10 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichner-
innen und Unterzeichner, die die Unterstützungsunterschrift auf 
der von mir aufgelegten oder ausgegebenen Unterschriftenliste 
leisten, zu vermerken, dass sie im Wahlgebiet (im Falle eines 
wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlags) oder im betreffenden 
Wahlkreis (im Falle eines wahlkreisbezogenen Wahlvorschlags) 
zum Zeitpunkt ihrer Unterschriftsleistung wahlberechtigt sind. 

10. Mängelbeseitigung
 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 21. März 2019, 12:00 Uhr, kön-
nen Mängel, die sich auf die Zahl und Reihenfolge der Bewerberinnen 
und Bewerber beziehen, nicht mehr behoben und fehlende Unterstüt-
zungsunterschriften nicht mehr beigebracht werden. Das Gleiche gilt, 
wenn die Bewerberin oder der Bewerber so mangelhaft bezeichnet 
ist, dass ihre oder seine Identität nicht feststeht. Sonstige Mängel, 
die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, können bis zu der 
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Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 Absatz 
1 BbgKWahlG) beseitigt werden. 

11. Zulassung der Wahlvorschläge 

Der Wahlausschuss beschließt am 27.03.2019 in öffentlicher Sitzung 
über die Zulassung der Wahlvorschläge. Im Übrigen wird auf § 37 
BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39 BbgKWahlV verwiesen. 

B. Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehren-
amtlichen Bürgermeister 

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 6.1, 6.3 und 6.4, 7, 
8, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung und den 
jeweiligen Gemeindevertretungen gelten für die Wahl der ehrenamt-
lichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen Bürgermeisters mit 
folgenden Maßgaben sinngemäß: 

1. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 5b zu 
§ 33 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir eingereicht werden. 

 Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Bewerberin oder einen Be-
werber enthalten. 

 Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem Wahl-
vorschlag für die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder 
des ehrenamtlichen Bürgermeisters benannt sein. 

 Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvorschlag einer 
Partei darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die mit einem 
eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt. 

2. Die Zustimmung der Bewerberin oder des Bewerbers zu ihrer 
oder seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag ist nach dem 
Muster der Anlage 7b zu § 33 Absatz 2 Nummer 1 BbgKWahlV 
abzugeben. 

3. Die Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin oder des 
Bewerbers ist nach dem Muster der Anlage 9b zu § 33 Absatz 
2 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen. 

4. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt nicht für 
die Amtsinhaberin oder den Amtsinhaber.

5. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, 
einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung oder eines Einzel-
bewerbers, die oder der nicht von dem Erfordernis von Unter-
stützungsunterschriften nach § 70 Absatz 5 BbgKWahlG befreit 
ist, sind in der Gemeinde Stadt Brüssow mindestens 24, in der 
Gemeinde Göritz mindestens 20 und in den Gemeinden Carm-
zow-Wallmow, Schenkenberg und Schönfeld mindestens 16 
Unterstützungsunterschriften beizufügen. Im Übrigen gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 
9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß. 

C. Wahl zum Ortsbeirat der Ortsteile Bagemühl, Brüssow, 
Grünberg, Woddow und Wollschow 

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 
8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Brüssow gelten für die Wahl zu den Ortsbeiräten mit 
folgenden Maßgaben sinngemäß: 

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat der Stadt Brüssow sind 
die Gebiete der Orte Brüssow, Grimme, Hammelstall, Stramehl, 
Moor, Butterholz, Petersruh und Frauenhagen. Das Wahlgebiet 
bildet einen Wahlkreis. 

 Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat Bagemühl ist das Gebiet 
des Ortes Bagemühl. Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis. 

 Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat Grünberg sind die Ge-
biete der Orte Grünberg, Battin, Klausthal und Trampe. Das 
Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.

 
 Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat Woddow ist das Gebiet 

des Ortes Woddow. Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis. 
 Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat Wollschow sind die 

Gebiete der Orte Menkin und Wollschow. Das Wahlgebiet bildet 
einen Wahlkreis. 

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats Bagemühl, 
Grünberg, Woddow und Wollschow zu wählen. 

 Es sind insgesamt fünf Mitglieder des Ortsbeirats Brüssow zu 
wählen. 

3. Jeder Wahlvorschlag darf für die Wahl zum Ortsbeirat der Orts-
teile Bagemühl, Grünberg, Woddow und Wollschow insgesamt 
höchstens 4 und für den Ortsbeirat Brüssow insgesamt höchs-
tens 7 Bewerberinnen und Bewerber enthalten. 

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar 
sind und in den jeweiligen Ortsteilen ihren ständigen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in den jeweiligen Gemeinden wahlberechtigten Mitglieder 
der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder 
deren Delegierte können auch die Bewerberinnen und Bewerber 
sowie ihre Reihenfolge für die Wahl zu dem jeweiligen Ortsbeirat 
bestimmen, sofern die Anzahl der in den jeweiligen Ortsteilen 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung 
oder Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mitgliederver-
sammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in 
der jeweiligen Gemeinde wahlberechtigten Mitglieder nicht für 
die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten 
die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend. 

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, 
einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer Einzelbewer-
berin oder eines Einzelbewerbers, die oder der nicht von dem 
Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, 
sind im Ortsbeirat Brüssow mindestens 5 Unterstützungsunter-
schriften beizufügen. 

 In den Ortsbeiräten Bagemühl, Grünberg, Woddow und Wolls-
chow sind keine Unterstützungsunterschriften notwendig. 

Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch die 
Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen befreit, die 
am 17. August 2018 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags 
in dem jeweiligen Ortsbeirat durch mindestens ein Mitglied seit der 
letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; Entsprechendes gilt für 
Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber, die aufgrund eines Einzel-
wahlvorschlags in den jeweiligen Ortsbeiräten vertreten sind, sowie 
für Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten 
Gruppierungen die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt. Im Übri-
gen gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 
9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß.

D. Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers der Orts-
teile Carmzow, Ludwigsburg, Schenkenberg und Wallmow 

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 6.1, 6.3 und 6.4, 7, 8.1, 
8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der jeweiligen Gemeindevertretung 
gelten für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers der 
jeweiligen Gemeinden mit folgenden Maßgaben sinngemäß: 

1. Wahlgebiet ist für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvor-
stehers des Ortsteils Carmzow das Gebiet der Orte Carmzow, 
Cremzow und Hedwigshof. 

 Wahlgebiet ist für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des Orts-
vorstehers des Ortsteils Wallmow das Gebiet der Orte Wallmow 
und Wendtshof. 

 Wahlgebiet ist für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvor-
stehers des Ortsteils Ludwigsburg das Gebiet der Orte Baum-
garten, Kleptow und Ludwigsburg. 
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 Wahlgebiet ist für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des Orts-
vorstehers des Ortsteils Schenkenberg das Gebiet der Orte 
Dauerthal, Schenkenberg und Wittenhof. 

2. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar 
sind und in den jeweiligen Ortsteilen ihren ständigen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

3. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 5b zu 
§ 33 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir eingereicht werden. 

 Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Bewerberin oder einen Be-
werber enthalten. Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur 
auf einem Wahlvorschlag für die Wahl der Ortsvorsteherin oder 
des Ortsvorstehers benannt sein. 

 Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvorschlag einer 
Partei darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die mit einem 
eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt. 

4. Die Zustimmung der Bewerberin oder des Bewerbers zu ihrer 
oder seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag ist nach dem 
Muster der Anlage 7b zu § 33 Absatz 2 Nummer 1 BbgKWahlV 
abzugeben. 

5. Die in den jeweiligen Gemeinden wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren 
Delegierte können auch die Bewerberin oder den Bewerber für 
die Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des jewei-
ligen Ortsteils bestimmen, sofern die Anzahl der in den jeweiligen 
Ortsteilem wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen 

Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung einer 
Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die 
Anzahl der in den jeweiligen Gemeinden wahlberechtigten Mit-
glieder nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung 
ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 
entsprechend. 

6. Die Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin oder des 
Bewerbers ist nach dem Muster der Anlage 9b zu § 33 Absatz 
2 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen. 

7. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt nicht für 
die Amtsinhaberin oder den Amtsinhaber.

8. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, 
einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer Einzelbewer-
berin oder eines Einzelbewerbers, die oder der nicht von dem 
Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind in 
den Ortsteilen Schenkenberg und Wallmow keine Unterstüt-
zungsunterschriften notwendig. In den Ortsteilen Carmzow und 
Ludwigsburg sind mindestens 6 Unterstützungsunterschriften 
beizufügen. Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Buchstabe 
A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 
sinngemäß. 

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen 

Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen Vordrucke 
werden von mir beschafft und können bei mir angefordert werden. 

Wahlleiterin des Amtes Brüssow

Am 26.05.2019 finden die nächsten landesweiten Kommu-
nalwahlen statt. Für diese Wahlen ist nach dem Branden-
burgischen Kommunalwahlgesetz für jeden Wahlbezirk ein 
Wahlvorstand zu bilden. Für die Durchführung der Wahl am 
Wahltag werden ein Wahlvorsteher als Vorsitzender, sein Stell-
vertreter und drei bis sieben Beisitzer gesucht. Der Wahlleiter 
beruft auf Vorschlag der im Wahlgebiet vertretenden Parteien, 
politischen Vereinigungen und Wählergruppen sowie Einzel-
personen wahlberechtigte Personen als Beisitzer. Die Mitglie-
der der Wahlvorstände üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.
Zur Übernahme dieser Ehrenämter ist jede wahlberechtigte 
Person gemäß § 92 Abs. 1 BbgKWahlG verpflichtet.
Wahlbewerber, Vertrauenspersonen und stellvertretende Ver-
trauenspersonen dürfen im Zusammenhang mit der Wahl keine 
ehrenamtliche Tätigkeit ausüben.

Bildung von Wahlvorständen für die Kommunalwahl am 26.05.2019

Den Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen 
sowie Einzelpersonen wird bis zum 01.03.2019 die Gelegen-
heit gegeben, Vorschläge für Beisitzer beim Wahlleiter ein-
zureichen.

Werden von Parteien, politischen Vereinigungen oder Wähl-
ergruppen nicht genügend wahlberechtigte Personen als Bei-
sitzer vorgeschlagen, so beruft der Wahlleiter die weiteren 
Beisitzer nach seinem Ermessen.

Brüssow, 07.01.2019

gez. Sternbeck
Wahlleiterin

Verlustanzeige
Am 12.12.2018 wurde gegen 16:00 Uhr ein kleines Schlüsselbund mit mehreren Schlüsseln zwischen der Bushaltestelle 
am Markt und der Prenzlauer Straße (bis zur Turnhalle) in Brüssow verloren. An den Schlüsseln ist ein schwarz-gelbes 
Schlüsselband (Borussia Dortmund Schlüsselband) angebracht. Der Finder kann das Schlüsselbund im Ordnungsamt 
des Amtes Brüssow abgeben. 

Fundsache 1
Am 27.12.2018 wurde gegen 8:30 Uhr bei den Garagen am 
Woddower Weg in Brüssow ein Schlüssel mit Plasteanhän-
ger gefunden. Dieser befindet sich nun im Ordnungsamt des 
Amtes Brüssow. Der Eigentümer kann den Schlüssel zu den 
Sprechzeiten abholen. 
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Anmeldung der ABC-Schützen in Brüssow

Die Anmeldungen der Schulanfänger für das Jahr 2019 an der 
Grundschule in Brüssow erfolgt am
Mittwoch, dem 13. Februar 2019.

Dazu bittet die Kommissarische Schulleiterin Frau Siegmund, 
die Eltern mit ihren Kindern, die vom 1. Oktober 2012 bis 30. 
September 2013 geboren wurden, in der Zeit zwischen 8:00 
und 15:30 Uhr im Schulleiterzimmer vorzusprechen. Um die 
Wartezeiten zu verkürzen, werden im Sekretariat der Schule 
Termine vergeben. Bitte melden Sie sich dazu unter u. g. Te-
lefonnummer. 

Folgende Dokumente sind mitzubringen:
1. die Geburtsurkunde des Kindes 
2. Teilnahmebestätigung an der Sprachstandsfeststellung 

oder Kopie des Betreuungsvertrages bei Besuch einer 
Kindertagesstätte außerhalb des Landes Brandenburg

3. gegebenenfalls Erklärung zur Teilnahme an einem 
Sprachförderkurs

4. gegebenenfalls Teilnahmebestätigung an einer spracht-
herapeutischen Behandlung.

Bei Verhinderung bitte unter Telefon 039742-80250 melden. 

gez. Schwanecke
Hauptamtsleiter

Satzung über den Schulbezirk für die Regenbogengrundschule Brüssow 
in Trägerschaft der Stadt Brüssow

Auf der Grundlage der §§ 3 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommu-
nalverfassung des Landes Brandenburg – BbgKVerf – vom 
18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286) in der zurzeit geltenden 
Fassung in Verbindung mit § 106 Abs. 1 und 2 des Branden-
burgischen Schulgesetzes – BbgSchulG – vom 02. August 
2002 (GVBl. I S. 78) in der zurzeit geltenden Fassung hat 
die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brüssow in der 
Sitzung am 11.06.2013 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Gegenstand
(1) Auf der Grundlage des § 106 Absatz 1 und 2 BbgSchulG 
und der genehmigten Schulentwicklungsplanung des Landkrei-
ses Uckermark wird für die Grundschule in Trägerschaft der 
Stadt Brüssow der Schulbezirk bestimmt, für den die Schule 
die örtlich zuständige Schule ist. 

(2) Schülerinnen und Schüler besuchen die für die Wohnung 
oder den gewöhnlichen Aufenthalt zuständige Schule. 

§ 2 Schulbezirke
Der Schulbezirk der „Regenbogengrundschule“ Brüssow in 
Trägerschaft der Stadt Brüssow umfasst die Gebiete:
 • der Stadt Brüssow,
 • der Gemeinde Carmzow-Wallmow sowie
 • des Gemeindeteiles Kleptow der Gemeinde 
  Schenkenberg.

§ 3 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

Brüssow, den 18.07.2013
gez. Neumann
Amtsdirektor

Fundsache 2
Am 05.01.2019 wurde gegen 11:00 Uhr in Brüssow in der 
Puschkinstraße (nahe beim alten Gefängnis) ein Schlüssel 
mit einem durchsichtigen Schmetterlingsanhänger gefun-
den. Der Eigentümer kann sich diesen aus dem Ordnungs-
amt des Amtes Brüssow abholen.

Telefonisch erreichen Sie Frau Sternbeck oder Herrn Kand-
ler im Ordnungsamt unter der Telefonnummer
039742 86042.

Ordnungsamt 

Beschluss 50 lt. Beschlussvorlage 50
Nutzung des Stadtwappens
Die Stadtverordnetenversammlung Brüssow beschließt, dass 
der Tourismusverein Brüssower Land e. V. das Stadtwappen 
generell nutzen kann. 

Ja-Stimmen 11 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 0

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Brüssow
Beschlüsse vom 04.12.2018

Beschluss 53 lt. Beschlussvorlage 53 
Abgrenzung der Wahlkreise anlässlich der Kommunalwahl 
am 26.05.2019
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die Kommunal-
wahl in einem Wahlkreis durchzuführen. Es handelt sich dabei 
um folgenden Wahlkreis: 
Wahlkreis 1 Stadt Brüssow mit allen Orts- und Gemeindeteilen

Ja-Stimmen 11 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 0
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Beschlüsse der Gemeindevertretung Göritz
Beschlüsse vom 05.12.2018

Beschluss 32 lt. Beschlussvorlage 32 
Änderung der Regelöffnungszeit Kita Gänseblümchen
Die Gemeindevertretung Göritz beschließt die Änderung der 
Regelöffnungszeit der Kita Gänseblümchen. 

Ja-Stimmen 6 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 0

Schließtag Kita am 07.06.2019
Beschluss 33 lt. Beschlussvorlage 33 
Die Gemeindevertretung Göritz beschließt, die Kita „Gänse-
blümchen“ im Rahmen eines Team-Tages am 07.06.2019 zu 
schließen. 

Ja-Stimmen 6 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 0

Beschluss 35 lt. Beschlussvorlage 35 
Beschluss der Gemeindevertretung Göritz über die 4. Än-
derung des Flächennutzungsplans (FNP) der Gemeinde 
Göritz – Sondergebiet Windkraftnutzung (SO WKA)
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Göritz beschließt die 
Aufnahme eines Verfahrens zur 4. Änderung des Flächennut-
zungsplans in den Gemarkungen Malchow, Göritz und Tornow 
zur Darstellung von Sondergebieten Windkraftnutzung (SO 
WKA)“ für den in der Anlage zur Beschlussvorlage dargestell-
ten räumlichen Geltungsbereich (Anlage 1: Karte im Maßstab 
1:25.000). 
Die Verwaltung wird ermächtigt, auf Grundlage eines Vor-
entwurfes die frühzeitige Beteiligung der Bürger nach § 3 (1) 
BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und sonstiger Trä-
ger öffentlicher Belange gemäß §4 (1) BauGB durchzuführen. 

Ja-Stimmen 6 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 0

Beschluss 54 lt. Beschlussvorlage 54
Wahlbezirke und Wahllokale zur Kommunalwahl am 
26.05.2019 
Die Stadtverordnetenversammlung Brüssow beschließt für die 
Kommunalwahl am 26.05.2019 folgende Wahlbezirke: 
Wahlbezirk 1 Brüssow mit den Orten Brüssow, Moor, Ham-
melstall, Frauenhagen, Petersruh, Grimme, Butterholz und 
Stramehl 
Wahllokal: Feuerwehrgebäude, Prenzlauer Straße 3, 17326 
Brüssow 

Wahlbezirk 2 Bagemühl 
Wahllokal: Gemeindehaus, Bagemühl Gartenstr. 9, 17326 
Brüssow

Wahlbezirk 3 Woddow 
Wahllokal: Feuerwehrgebäude, Woddow Nr. 13, 17326 Brüs-
sow

Wahlbezirk 4 Grünberg mit den Orten Grünberg, Trampe, 
Klausthal und Battin 
Wahllokal: Gemeindehaus Storchenblick, Grünberg Nr. 7a, 
17326 Brüssow

Wahlbezirk 5 Wollschow/Menkin mit den Orten Wollschow 
und Menkin 
Wahllokal: Feuerwehrgebäude, Menkin Nr. 16, 17326 Brüssow

Ja-Stimmen 11 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 0
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Göritz

Malchow

Tornow
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Geltungsbereich des
Bebauungsplans (286ha)

Legende
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N

GEMEINDE GÖRITZ
Bebauungsplan "Windfeld Malchow-Ost"

Gemarkung: Göritz, Tornow, Malchow Maßstab 1:20.000

Planstand
Vorlage zum
Aufstellungsbeschluss

Aufstellgrenze

Sondergebiet - SO WKA
mit Baufeldern

Beschluss 36 lt. Beschlussvorlage 36 
Aufstellungsbeschluss über die Einleitung eines Bau-
leitplanverfahrens: Bebauungsplan (BP) „Windfeld Mal-
chow-Ost“ der Gemeinde Göritz
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Göritz beschließt ge-
mäß § 2 Abs.1 BauGB die Einleitung eines Bauleitplanverfah-
rens für den Bebauungsplan „Windfeld Malchow-Ost“ für den 

in der Anlage 1 zur Beschlussvorlage dargestellten räumlichen 
Geltungsbereich (Karte im Maßstab 1:20.000). 
Die Gemeindevertretung beauftragt die Verwaltung den Be-
schluss zur Aufstellung des Bebauungsplans „Windfeld Mal-
chow-Ost“ der Gemeinde Göritz ortsüblich bekannt zu machen. 

Ja-Stimmen 6 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 0

Beschluss 37 lt. Beschlussvorlage 37 
Aufstellungsbeschluss über die Einleitung eines Bau-
leitplanverfahrens: Bebauungsplan (BP) „Windfeld Mal-
chow-West“ der Gemeinde Göritz
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Göritz beschließt ge-
mäß § 2 Abs.1 BauGB die Einleitung eines Bauleitplanverfah-
rens für den Bebauungsplan „Windfeld Malchow-West“ für den 
in der Anlage 1 zur Beschlussvorlage dargestellten räumlichen 
Geltungsbereich (Karte im Maßstab 1:20.000). 

Die Gemeindevertretung beauftragt die Verwaltung den 
Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans „Windfeld 
Malchow-West“ der Gemeinde Göritz ortsüblich bekannt zu 
machen. 

Ja-Stimmen 6 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 0
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Aufstellgrenze

Sondergebiet - SO WKA
mit Baufeldern

Beschlüsse der Gemeindevertretung Schönfeld
Beschlüsse vom 06.12.2018

Beschluss 29 lt. Beschlussvorlage 29
Schließzeiten Kita Knirpsenburg 2019
31.05.2019  Brückentag Christi Himmelfahrt 
15.07. – 02.08.2019 Sommerschließzeit 
04.10.2019  Brückentag Tag der 
   Deutschen Einheit 

01.11.2019  Brückentag Reformationstag 
23.12. – 01.01.2020  Weihnachtsschließzeit 

Die Gemeindevertretung Schönfeld beschließt die Schließzei-
ten der Kita „Knirpsenburg“ für das Jahr 2019. 

Ja-Stimmen 8 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 0

Beschluss 38 lt. Beschlussvorlage 38 
Abgrenzung der Wahlkreise anlässlich der Kommunalwahl 
am 26.05.2019
Die Gemeindevertretung Göritz beschließt, die Kommunalwahl 
in einem Wahlkreis durchzuführen. Es handelt sich dabei um 
folgenden Wahlkreis 
Wahlkreis 1 Göritz, Tornow, Malchow

Ja-Stimmen 6 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 0

Beschluss 39 lt. Beschlussvorlage 39 
Wahlbezirke und Wahllokale zur Kommunalwahl am 
26.05.2019
Die Gemeindevertretung Göritz beschließt für die Kommunal-
wahl am 26.05.2019 folgende Wahlbezirke: 

Wahlbezirk 1 Göritz mit den Orten Göritz, Tornow und Malchow 
Wahllokal: Feuerwehrgebäude, Dorfstr. 7, 17291 Göritz

Ja-Stimmen 6 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 0
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Beschluss 33 lt. Beschlussvorlage 33  
Abgrenzung der Wahlkreise anlässlich der Kommunalwahl 
am 26.05.2019
Die Gemeindevertretung Schönfeld beschließt, die Kommu-
nalwahl in einem Wahlkreis durchzuführen. Es handelt sich 
dabei um folgenden Wahlkreis: 
Wahlkreis 1 Schönfeld, Klockow, Neuenfeld, Karlshof 

Ja-Stimmen 8 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 0

Beschluss 34 lt. Beschlussvorlage 34
Wahlbezirke und Wahllokale zur Kommunalwahl am 
26.05.2019 

Die Gemeindevertretung Schönfeld beschließt für die Kommu-
nalwahl am 26.05.2019 folgenden Wahlbezirke: 
Wahlbezirk 1 Schönfeld mit den Orten Schönfeld, Neuenfeld 
und Karlshof 
Wahllokal: Begegnungsstätte Schönfeld, Dorfstr.42, 17291 
Schönfeld

Wahlbezirk 2 Klockow mit dem Ort Klockow 
Wahllokal: Dörphus, Klockow Nr. 30, 17291 Schönfeld

Ja-Stimmen 8 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 0

Beschlüsse der Gemeindevertretung Schenkenberg
Beschlüsse vom 10.12.2018

Beschluss 44 lt. Beschlussvorlage 44
Abgrenzung der Wahlkreise anlässlich der Kommunalwahl 
am 26.05.2019 
Die Gemeindevertretung Schenkenberg beschließt, die Kom-
munalwahl in einem Wahlkreis durchzuführen. Es handelt sich 
dabei um folgenden Wahlkreis: 
Wahlkreis 1 Schenkenberg mit Ortsteile 

Ja-Stimmen 5 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 0

Beschluss 45 lt. Beschlussvorlage 45
Wahlbezirke und Wahllokale zur Kommunalwahl am 
26.05.2019
Die Gemeindevertretung Schenkenberg beschließt für die 
Kommunalwahl am 26.05.2019 folgende Wahlbezirke: 
Wahlbezirk 1 Baumgarten 

Wahllokal: Feuerwehrgebäude, Baumgarten Nr. 68, 17291 
Schenkenberg 

Wahlbezirk 2 Kleptow 
Wahllokal: Gemeindehaus, Kleptow Nr.2a, 17291 Schenken-
berg

Wahlbezirk 3 Ludwigsburg 
Wahllokal: Bürgerbegegnungszentrum Ludwigsburg, Ludwigs-
burg Nr. 26, 17291 Schenkenberg

Wahlbezirk 4 Schenkenberg mit den Orten Schenkenberg 
und Wittenhof 
Wahllokal: Gemeindesaal, Dorfstr. 24, 17291 Schenkenberg

Ja-Stimmen 6 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 0

Amtliche Bekanntmachungen – Ende – 
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Berichte und Mitteilungen aus Einrichtungen des Amtes/der Gemeinde

Dramatischer Einsatz der Amtswehr bei widrigen Witterungsverhältnissen

Wir begrüßen die jüngsten Einwohner in unserem Amtsbereich!
Im vergangenen Jahr 2018 hat es 29 Geburten im Amtsbereich gegeben.

Diese verteilten sich wie folgt auf die einzelnen Gemeinden:

Brüssow   13
Carmzow-Wallmow  3   Es gratulieren ganz herzlich
Göritz     5   die Amtsdirektorin und die Bürgermeister
Schenkenberg    6   der Gemeinden.

70 Kameraden aus allen 
Wehren des Amtes Brüssow 
sind am 03.01.2019 ausge-
rückt um einen Gebäude-
brand zu löschen und die 
angrenzenden Gebäude-
teile zu sichern. 
Kurz nach Mitternacht 
wurden die Kameraden 
alarmiert und die Löschar-
beiten zogen sich bis in den 
Vormittag hinein.
Dieser Einsatz zeigt, wie 
wichtig die Bereitschaft der 
Kameraden ist.

Weihnachtsmatinee an der Goethe Grundschule Göritz

Fotos: A. Richter

Auch in diesem Jahr lud unsere Schule Eltern, Großeltern 
und Geschwisterkinder sowie natürlich auch alle Schul-
kinder zur diesjährigen Weihnachtsveranstaltung ein. Ein 
buntes Programm mit Liedern und Gedichten von Interpre-
ten der verschiedenen Klassen stimmte das Publikum auf 
das bestehende Fest ein. Wie in jedem Jahr hatten sich 
die Klassen 5 und 6 unter Leitung von Frau Bembennek 
mit einem Theaterstück auf ihren Auftritt vorbereitet. Eine 
Premiere gab es bereits bei den Senioren in Carmzow, 
die sehr gut angekommen ist.
Das Stück trug den Titel “Wolfgang Wolf und 
……………….“, angelehnt an das Märchen der Gebrüder 
Grimm vom „Wolf und den 7 Geißlein“. In dieser modernen 
Fassung erreicht der Herr Wolf auf seiner Nahrungssuche 
das Haus der Familie Geiß, während Mutter Geiß auf dem 
Weg zu Mc Donalds ist, um für die daheimgebliebene 
Rasselbande etwas zu essen zu besorgen. Herr Wolf versucht mit den altbekannten Tricks die Kids auszutricksen, was ihm 
am Ende tatsächlich Einlass ins Haus verschafft. Alle Kinder verließen fl uchtartig das Haus, nur der Kleinste versteckte sich 
unter dem Tisch und konnte der Mutter bei ihrer Rückkehr vom Geschehen berichten. Und wie es sich für ein Märchen gehört 
endet alles gut. Herr Wolf darf zum Essen bleiben und alle sind froh und glücklich.Das Publikum war begeistert und belohnte 
die Darsteller mit reichlich Applaus. Diese schöne Tradition, in der viel Arbeit und Vorbereitungen stecken, wurde zum Schluss 
mit kleinen und größeren Spenden von den Zuschauern bedacht.
Vielen Dank an alle Darsteller, Akteure, Organisatoren und an alle Besucher.        B.Wussow

Falls Sie Interesse haben, die Reihen der Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Brüssow zu stärken, melden Sie sich bei Ihrer 
Ortswehr oder beim Amt Brüssow, Sachbearbeiter Feuerwehr, Martin Buse, Prenzlauer Straße 6 zu den Sprechzeiten oder 
per Email m.buse@amt-bruessow.de

Das nächste Amtsblatt Brüssow erscheint am 

21. Februar 2019       Redaktionsschluss: 04.02.2019
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Theaterzeit im Friedrichstadtpalast Berlin

„Spiel mit der Zeit“ hieß unser diesjähriges Theaterstück, zu 
dem wir mit den Kindern und Lehrerinnen unserer Schule 
am 11.Dezember 2018 in den Friedrichstadtpalast nach 
Berlin gefahren sind.
Eine Zeitmaschine zu haben, die den Geschichtsunterricht 
anschaulicher und greifbarer macht….ja, wer wünscht sich 
das nicht. Die Darsteller in unserem diesjährigen Theater-
stück hatten das Glück mit Hilfe einer solchen Spielekonsole 
durch die Zeiten zu reisen, mit den Zeitgenossen ins Ge-
spräch zu kommen und diese Epochen hautnah zu erleben. 
So klappte es am Ende auch mit dem Geschichtsprojekt, 
einer zuvor unlösbar scheinenden Hausaufgabe. 
Wir durften dabei sein, als Cowboys und Indianer aufeinan-
der trafen, als Ritter in Aktion traten, die kleinen Dinosaurier 
sich ganz groß fühlten und im alten Ägypten eine Prinzessin 
verheiratet werden sollte. Auch einen kurzen Ausblick in 
eine computergestützte Zukunftswelt wurde uns gegeben. 
Alles in allem eine kurzweilige und mit viel Action und zahl-
reichen Licht- und Lasereffekten ausgestattete Show, die auch die jüngeren Kinder in ihren Bann zog. Man brauchte nicht 
unbedingt ein gefestigtes Geschichtswissen zu haben, um einen unterhaltsamen Nachmittag genießen zu können. 
Leuchtende Kinderaugen, angesichts des weihnachtlich geschmückten Friedrichstadtpalastes, sowie einer ständig wechselnden, 
aufregenden Bühnendekoration und begeisterter Applaus für die Leistung der Kinderdarsteller sind ein unschlagbarer Beweis 
für eine gelungene Weihnachtsveranstaltung.
Unser Dank gilt Frau Streich für die Organisation des Ausfluges mit dem Reisebüro „Flamingo“, dem Förderverein der Goethe 
GS Göritz für die finanzielle Unterstützung und natürlich allen Eltern unserer Schulkinder.          B.Wussow

Vorfreude, schönste Freude

Bei einem gemütlichen Nikolausfrühstück stimmen wir uns auf 
den Tag ein. Mit viel Liebe bereiteten uns einige Muttis kleine 
Schnittchen, Obst- und Gemüseteller vor. Herzlichen Dank da-
für, es hat uns allen geschmeckt. Ob der Nikolaus die Kinder in 
Kita finden würde war nicht gewiss. Er war ja bereits die ganze 
Nacht unterwegs. Mit „Lilly und ihrem Wünschebaum“ machten 
wir uns auf den Weg in den hohen Norden. Sollten wir den 
Nikolaus dort finden? Es war ungewiss. Ein Winterzauber lag 
in der Luft. Die Kinder zauberten den ersten Schnee und Olaf, 
aus „Die Eiskönigen-Völlig unverfroren“ herbei. Mit der weih-
nachtlichen Zirkusvorstellung verging die Zeit sehr schnell. 
Geheimnisvolle Schlangen, „Roller“ fahrende Papageien und 
kleine Weihnachtsmäuse ließen die Augen der Kinder erstrah-
len. Den Nikolaus haben wir jedoch nicht gefunden, doch er 
hatte uns ausfindig gemacht. An jedes Kind hatte er gedacht 
und etwas mitgebracht. Selbst unter dem Weihnachtsbaum 
lagen große und kleine Geschenke. Der Weihnachtsmann 
hatte uns gleich mit überrascht. Die Geschenke wurden am 
nächsten Tag in den einzelnen Gruppen ausgepackt und das 
Spiel konnte beginnen. Es war ein gelungener Tag.

Eure Kita Gänseblümchen

Kita Sonnenschein

Voller Vorfreude haben die Kinder der Kita „Sonnenschein“ in 
Brüssow am Weihnachtsvormittag auf den Weihnachtsmann 
und seinen Wichtel gewartet. Am Nachmittag kamen nochmal 
zwei Männer, Mathias und Tobias Reich, ohne roten Mantel, 
aber dennoch mit Geschenken im Gepäck! Junge Musiker lu-
den im Dezember zum 6. Konzert „Moderne Musik in Kirchen“ 
ein, den Erlös im Jahr 2018 brachten sie in Form von tollen 
Musikinstrumenten zu uns in die Kita. 

Vielen Dank an alle Mitwirkenden!
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Veranstaltungen

Samstag, 26.01.2019 16.00 Uhr  Weihnachtsbaumverbrennung in Baumgarten
Samstag, 26.01.2019 17.30 Uhr Weihnachtsbaumverbrennung in Bagemühl an der Feuerwehr
Samstag, 23.02.2019 14.00 Uhr Kinderkarneval in Brüssow 
Samstag, 23.02.2019  20.00 Uhr Karneval in Brüssow 1. Veranstaltung
Samstag, 02.03.2019 17.00 Uhr Karneval in Brüssow 2. Veranstaltung

Wenn man den „Schwarzen Weg“ von Battin nach Bagemühl 
wandert, fällt einem sofort eine Gruppe beindruckender, al-
ter knorriger Wallnussbäume ins Auge. Zwischen ihnen, als 
Unterpflanzung, stehen noch einige Sauerkirschbäume. Ein 
Battiner Bauer hatte diese Reihe vor nunmehr fast 100 Jahren 
an seinem Feldrain angelegt.
Seit 2015 hat die Battiner Dorfgemeinschaft diese Pflanzung 
weitergeführt. Mit Hilfe von Spenden wurden bei Arbeitsein-
sätzen bisher 31 Wallnussbäume und 11 Kirschbäume ge-
pflanzt. Neben der Aufwertung des Weges für Tourismus und 
Naherholung, entsteht so auch ein Windschutzstreifen und wir 
tragen zur Verbesserung des Lebensraums für unsere Vögel 
und anderer Tiere bei.

Unser Ziel ist es, die Pflanzungen bis 
nach Bagemühl fortzuführen, die jet-
zigen Lücken zu schließen und auch 
in Zukunft abgestorbene Pappeln 
und Eschen durch Wallnussbäume 
zu ersetzen. Um diesen Plan zu ver-
wirklichen, brauchen wir Ihre Unter-
stützung. 
Geldspenden können an das Amt 
Brüssow mit dem Verwendungs-
zweck „Wallnussbäume“ auf das 
folgende Konto überwiesen werden:                                                          

Gewerbliche Anzeige

Tagesfahrten

13.03.2019  Frauentag in Stettin
16.-20.04.2019 Danzig 

Informationen und Anmeldungen:
Christel Bettac · Tel.: 039742/80313 oder Grimme 38

Danksagung 
der Jugendfeuerwehr 

Klockow

Die Jugendfeuerwehr, sowie die Wehrführung 
der freiwilligen Feuerwehr Klockow möchten 

sich beim Amt Brüssow, ganz besonders 
beim Amtsausschuss 

für das neue Fahrzeug bedanken.
 

H.Müller                                       M.Preschel
   Jugendwart                                  Ortswehrführer

Aufruf zur Spende

Sparkasse Uckermark
IBAN: DE 55 1705 6060 3461 0000 26                                            

BIC: WELADED1UMP 

Spendenlisten liegen auch in Bagemühl bei Maika Schulz und 
in Battin bei Peter Reiss aus. Gepflanzt wird dann bei einem 
Arbeitseinsatz im April

Vielen Dank für Ihre Unterstützung

Ortsbeirat Grünberg, Tourismusverein Brüssower Land e.V., 
Ortsbeirat Bagemühl 
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Kirchliche Informationen

Evangelische Kirchengemeinde Brüssow
Gottesdienste Januar/Februar

27.01.2019 10:00 Uhr Brüssow 
 14:00 Uhr Fahrenwalde mit Abendmahl
03.02.2019 10:00 Uhr Brüssow (Gemeinderaum) mit 

Abendmahl 
 14:00 Uhr Menkin mit Abendmahl
10.02.2019 10:00 Uhr Brüssow (Gemeinderaum)
 14:00 Uhr Wollschow
17.02.2019 10:00 Uhr Brüssow (Gemeinderaum) 
 14:00 Uhr Trampe
24.02.2019 10:00 Uhr Brüssow (Gemeinderaum)
 15:30 Uhr Familiengottesdienst im Gemein-

deraum

Informationen Pfarramt
Der Gemeindekirchenrat von Brüssow wünscht Ihnen allen 
viel Glück und Segen im Neuen Jahr! Wir erinnern uns gerne 
an die vielen Höhepunkte und Begegnungen im Jahr 2018 
und freuen uns auf das gemeinsame neue Jahr. Denn unsere 
Kirchengemeinde ist für alle da und versucht für die Menschen 
vor Ort da zu sein. Wir sind allen sehr dankbar, die uns immer 
wieder neu unterstützen, auf so vielfältige Weise. Wir erleben 
dies als ein Geschenk! In diesem Zusammenhang bedanken 
wir uns auch bei allen herzlich, die uns durch ihr Kirchgeld 
2018 unterstützt haben. Insgesamt wurden über 7000 Euro 
gespendet. Dadurch kann die Arbeit vor Ort aufrecht erhalten 
werden. Vielen Dank! Wir freuen uns auf die Begegnung mit 
Ihnen im Neuen Jahr und laden Sie hiermit alle zu unseren 
Veranstaltungen im Jahr 2019 ein

Familiengottesdienst 
am 24. Februar um 15:30 Uhr im Gemeinderaum in Brüssow!
Wir laden Sie zu diesem Nachmittag herzlich ein. Die Chris-
tenlehrekinder werden den Nachmittag mit gestalten. Im An-
schluss laden wir zu Kaffee und Kuchen ein.
Herzliche Einladung an Alle!

Bibelwoche 2019 in Brüssow
Die Texte aus der Bibel erzählen sich Menschen seit Jahr-
tausenden und sie eröffnen einen neuen Blickwinkel auf die 

Welt. In der diesjährigen Bibelwoche dreht sich alles um den 
Philipperbrief aus dem Neuen Testament Jeden Abend wollen 
wir über ausgewählte Kapitel nachdenken. Wir treffen uns 
immer im Alten Pfarrhaus in Brüssow.

18.02.2019 um 19:00 Uhr im Gemeinderaum in Brüssow 
19.02.2019 um 19:00 Uhr im Gemeinderaum in Brüssow 
20.02.2019 um 19:00 Uhr im Gemeinderaum in Brüssow 
21.02.2019 um 19:00 Uhr im Gemeinderaum in Brüssow 
22.02.2019 um 19:00 Uhr im Gemeinderaum in Brüssow 

Herzliche Einladung an alle und wir freuen uns auf Ihr Kom-
men! 

Familienfreizeit 2019 nach Zinnowitz
hiermit lade ich alle Familien recht herzlich zu unserer dies-
jährigen Fahrt ein. Dieses Jahr soll es nach Zinnowitz gehen. 
Dort haben wir das Haus Kranich zur Verfügung. Wir wollen 
dort ein Wochenende zusammen verbringen. 

Datum: 31. Mai - 02. Juni 2019
Der Preis beträgt 60 Euro pro Erwachsene Person und Wo-
chenende (Kinder sind frei)

Anmeldungen bitte im Pfarramt:
Matthias Gienke 016093888819
Frau Bruch 80237
bruessow-buero@pek.de
Herzliche Einladung an Alle Familien

Männerkreis
Nächster Termin 23. Januar 2019 um 09:00 Uhr im Gemein-
deraum zum Männerfrühstück.
Herzliche Einladung an Alle!

Veranstaltungen:
Seniorenkreis am 28.01.2018 um 14:00 Uhr im Gemeinderaum 
im Alten Pfarrhaus. 
55 plus findet am 30.01.2019 Wir treffen uns im Alten Pfarr-
haus!

Ev. Pfarrsprengel Schönfeld Gottesdienste und Veranstaltungen 

Fr., 25.01. 18.00 Uhr Malchow Andacht zum Wochenschluss
So. 27.01.  kein Gottesdienst (Chorfreizeit in 

Gehren)
Fr., 01.02. 18.00 Uhr Malchow Andacht zum Wochenschluss
So. 03.02.  kein Gottesdienst
Fr., 08.02. 18.00 Uhr Malchow Andacht zum Wochenschluss
So. 10.02. 09.00 Uhr Kleptow
  10.15 Uhr Göritz
   (Dipl.-Theol. Rainer Krause Berlin - 

für alle Gemeinden)
Fr., 15.02. 18.00 Uhr Malchow Andacht zum Wochenschluss
So. 17.02. 09.00 Uhr Carmzow
  10.15 Uhr Schönfeld
   (Dipl.-Theol. Rainer Krause Berlin - 

für alle Gemeinden)
Fr., 22.02. 18.00 Uhr Malchow Andacht zum Wochenschluss
So. 24.02. 09.00 Uhr Klockow

  10.15 Uhr Baumgarten
Fr., 01.03. 18.00 Uhr Malchow Andacht zum Wochenschluss
    19.00 Uhr Göritz Weltgebetstag Slowenien       

wöchentlich – Christenlehre, Flöten- und Gitarrengruppen, 
Junge Gemeinde, Bläserchor, Schönfelder Singkreis, Handar-
beitskreis, Konfirmanden- u. Religionsunterricht, Schönfelder 
Frauenkreis (30.01., 27.02., 27.03.), 

Gemeindenachmittage – (Schönfeld 18.02., Baumgarten 
20.02., Klockow 21.02., Ludwigsburg 11.02., Göritz 13.02.)
Göritzer Frauenkreis (20.02.), Klockower Kaffeerunde (07.03.), 
Gemeindekirchenrat (06.03.) 

Zu allen Veranstaltungen bieten wir kostenfreie Fahrgele-
genheiten an. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit!
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Was	„sucht/findet“	der	Weihnachtsmann	im	Krippenspiel?
Die „Schönfelder Weihnachtsband“ kündigte mit ihrem ersten 
Lied am 2. Adventssonntag in der Göritzer Kirche an, dass 
„Alle Jahre wieder“ im Krippenspiel des Pfarrsprengels das 
Christkind mit Spannung erwartet wird. Und „Weil Jesus bald 
Geburtstag hat“, waren nicht nur die singenden und musizie-
renden 13 Kinder zur „Party“ versammelt, sondern weitere 36 
Kinder, die die Weihnachtsgeschichte – wunderbar verklei-
det – spielten. Aber:(!) Nachdem wir alle gemeinsam „Macht 
hoch die Tür“ gesungen hatten, kam ein Weihnachtsmann in 
die Kirche... (den alle sofort an der Stimme erkannten: unser 
Pfarrer Dietz!), der fröhlich die Kinder begrüßte und sie ihm 
lauthals auf seine Fragen antworteten!
„Was willst und machst du denn hier im Krippenspiel“, wurde 
er sogleich von seiner Mitarbeiterin (Frau Nikkel) begrüßt. 
Und das erfuhren wir auf sehr anschauliche und einprägsame 
Weise in den folgenden 60 Minuten. Die Weihnachtsgeschichte 
wurde mit großer Begeisterung und Einsatzfreude der Kinder 
gespielt, unterbrochen und begleitet vom gemeinsamen Ge-
sang der Weihnachtslieder... und vom Weihnachtsmann, der 
sich auf der Kanzel zur Beobachtung niedergelassen hatte. 
Er schenkte von dort aus den Hirten eine Decke für die kalte 
Nacht, einer Herbergsfrau, um sie gastfreundlich zu stimmen - 
Pfefferkuchen, den Ausrufern des Statthalters ein Megafon und 
den Heiligen Drei Königen die Karte für den richtigen Weg nach 
Bethlehem. Für uns Zuschauer war es eindrucksvoll, wie ne-
ben den sehr engagiert spielenden größeren auch die kleinen 
Kinder als Engel sangen und sprachen. An dieser Stelle herz-
lichen Dank an Max Dietz, der den Ein- und Auszug der Engel 
durch eine wunderbare Musik auf dem Xylophon begleitete! 
Als dann die Geburt des Christkindes mit „Oh, du fröhliche“ be-
sungen worden war, kam der Weihnachtsmann etwas kleinlaut 
von der Kanzel. Sein Geschenkesack war leer, was sollte er 
dem Christkind schenken. „Das Christkind braucht kein Ge-
schenk. Es ist selbst das Geschenk für alle Menschen.“, fasste 
seine Mitarbeiterin für uns alle zusammen. Und diese Freude 
besang zum Schluss die „Schönfelder Weihnachtsband“ mit 

dem modernen „Weihnachten ist Party für Jesus“. Herzlichen 
Dank allen Mitwirkenden, den unterstützenden Eltern, Herrn 
Schossig – und mit großem Händedruck Frau Dietz!! 

Ulla Schossig Neuenfeld

Weitere Termine und Vorankündigung
Proben-Wochenende für den Chor 26./27. Januar 2019 
Gehren
Der Singkreis Schönfeld und Mitglieder des Vokalensemble 
Agniculi proben für die Aufführung des Utrechter Tedeums 
von G.F.Händel

200 Jahre Ludwigsburg
„Das Ende des Luthertums?“ Mittwoch 6. März um 19.30

Private Anzeige

Für die zahlreichen Glückwünsche, 
Blumen und Geschenke anlässlich unserer

Goldenen Hochzeit
möchten wir uns bei unseren Kindern, unserer 
Schwiegertochter, den Enkelkindern, bei Heike 
sowie allen Verwandten, Freunden & Bekannten 
ganz herzlich bedanken.
Ein besonderer Dank gilt dem Team der Gaststä� e 
„Dor­ rug“ Wallmow, dem DJ Volker Groß, 
der Gemeinde Carmzow-Wallmow sowie 
dem Angelverein Wallmow.

Waltraut & Detlef Siegmann
Wallmow, im Dezember 2018

Vermietung in Löcknitz
- schöne 5-Raum-Wohnung im 5-Familienhaus

599,- € KM + 230,- € NK
- 150 m² Wohn� äche

- toller Ausblick, viel grün, ruhig
-  2 große Bäder mit Dusche 

und Badewanne
- große Küche

- großer Balkon

Telefon 039754/21026

Uhr Gutshaus Ludwigsburg – Buchlesung und Diskussion mit 
Dr. Benjamin Hasselhorn, Mitarbeiter der Stiftung Lutherge-
denkstätten in Sachsen-Anhalt und Kurator der Nationalen 
Sonderaustellung zum Reformationsjubiläum in Wittenberg

Kirchenältestentag 2019
Fahrt nach Wittenberg Sonnabend 30. März 2019

Gewerbliche Anzeige
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Sport – Vereinstätigkeiten – Sonstiges

Kita-Streit	und	kein	Ende?

Seit einigen Wochen wird viel und teils sehr engagiert über 
den geplanten Trägerwechsel des Kindergartens in Brüssow 
gesprochen und bisweilen leidenschaftlich diskutiert. Mitunter 
führt die Leidenschaft auch weg von einem sachlichen Mei-
nungsaustausch hin zu einer hochgradig emotional aufgela-
denen und persönlich geführten Auseinandersetzung.

Was	ist	uns	eigentlich	passiert?
Im Zusammenhang mit den Planungen rund um den Neu-
bau unserer Kita wurde durch die Stadtverordneten am 14. 
Juli 2015 beschlossen und auch im Amtsblatt 8/2015 offiziell 
verkündet, dass nach Fertigstellung des Kita-Neubaus die 
Bewirtschaftung an die Stephanus-Bildungs-GmbH übertra-
gen werden solle. Die entsprechenden Verträge hierzu sollten 
vorbereitet werden. 
Inzwischen ist die neue Kita fertiggestellt und in Nutzung. Als 
Vater zweier Kinder, die die Einrichtung besuchen, kann ich gar 
nicht genug betonen, dass ich über den Kita-Neubau sehr froh 
bin. Im Vergleich zu unserem alten Barackenbau mit seinen 
engen und lauten Räumen sind diese großzügig geschnitte-
nen und hellen Räume ein echter Quantensprung. All denen, 
die sich am Neubau und seiner Planung beteiligt haben und 
durch ihren persönlichen Einsatz dieses Projekt erst möglich 
gemacht haben, sage ich ein großes Dankeschön.
Soweit so gut – könnte man meinen. Jetzt, wo die Kita fer-
tiggestellt ist, stünde eigentlich die einstimmig beschlossene 
Übergabe der Trägerschaft an die Stephanus-Stiftung an. Und 
genau an dieser Stelle knirscht es aktuell. Die für den Träger-
wechsel nötigen vertraglichen Grundlagen wurden bis zum 
heutigen Tag nicht finalisiert. Und spätestens mit der Stadt-
verordnetenversammlung im November 2018 wurde deutlich, 
dass einige Abgeordnete nicht mehr zu ihrem Beschluss vom 
Juli 2015 stehen und stattdessen inzwischen dafür eintreten, 
dass die Trägerschaft in kommunaler Hand verbleibt.

Worum	geht	es	und	worum	geht	es	nicht?
Grundsätzlich kann man bei der Bewertung, ob die Träger-
schaft für die Kita in Brüssow weiterhin kommunal oder durch 
die Stephanus-Stiftung erfolgen soll zu unterschiedlichen Er-
gebnissen kommen – das ist auch vollkommen legitim. Im Kern 
geht es darum, für die betroffenen Kinder mit ihren Eltern eine 
Lösung zu finden, die den Bedürfnissen vor Ort am besten 
gerecht wird. Hierbei sind auch die begründeten Interessen 
des Kita-Personals und anderer Betroffener sowie die Mög-
lichkeiten der Kommune angemessen zu berücksichtigen. Die 
Bewertung in 2015 hat offensichtlich dazu geführt, dass die 
Trägerschaft an die Stephanus-Stiftung übertragen werden 
soll.
Nun ist es nicht verboten, dass man seine Meinung ändert. 
Das gilt natürlich auch für Abgeordnete. Abgeordneten tragen 
als die gewählten Vertreter unserer Gemeinde maßgeblich 
zur Gestaltung des Gemeinwesens bei und beeinflussen die 
Wahrnehmung unserer Gemeinde nach innen und außen. Für 
die Bereitschaft dieses Amt zu übernehmen gebührt ihnen Re-
spekt und Anerkennung. Das Amt fordert aber auch von jedem 
einzelnen ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und 
Wahrhaftigkeit. 
In 2015 haben sich alle Abgeordneten für die Stephanus-Stif-
tung als Träger der Kita ausgesprochen. Die Stephanus-Stif-
tung ist ein christliches gemeinnütziges Unternehmen im 
Dachverband der Diakonie. Als größter Arbeitgeber hier vor 

Ort und langjähriger zuverlässiger Partner und Helfer bei 
diversen Veranstaltungen und Vorhaben in der Gemeinde 
sollte die Stiftung allen Abgeordneten bestens bekannt sein. 
Wenn tatsächlich am verabredeten Trägerwechsel gerüttelt 
werden sollte, scheint es zwingend geboten, dass dies nur 
aufgrund belastbarer Sachgründe erfolgt. Diese Gründe soll-
ten neben den Bürgern dann auch - und vor allem - mit der 
Stephanus-Stiftung besprochen werden. Andernfalls machen 
wir uns als Gemeinde unglaubwürdig. Behauptungen, wie 
z.B. katholische Kinder könnten nicht den Kindergarten der 
(evangelischen) Stephanus-Stiftung besuchen, sind allenfalls 
Teil des Problems, aber nicht Teil der Lösung und halten einer 
Überprüfung in der Praxis niemals stand. Schon der Blick auf 
die Leitungsebene unseres Pflegeheimes in Brüssow offenbart 
die Absurdität solcher Aussagen.  
Es ist auch wenig hilfreich die Entscheidung „für oder gegen 
den Trägerwechsel“ mit einer Entscheidung „für oder gegen 
das Kita-Personal“ zu vermischen oder gar zu verwechseln. 
Meine Kinder fühlten und fühlen sich in unserer Kita sehr wohl. 
Beide Kinder wurden bzw. werden durch dieselbe Erzieherin 
betreut und sprachen immer von „Meine Mone“ wenn sie aus 
der Kita berichteten. Mehr Lob und Bestätigung geht kaum. 
Es ist auch gut und richtig, wenn die Stadtvertreter und ins-
besondere das Amt Brüssow als derzeitiger Arbeitgeber sich 
für die Interessen der Erzieher einsetzten und dafür Sorge 
tragen, dass die Erzieher durch den Trägerwechsel nicht be-
nachteiligt werden. Zumindest bei der öffentlichen Aussprache 
im Rahmen der Stadtverordnetenversammlung im November 
2018 haben die Verantwortlichen der Stephanus-Stiftung einen 
fairen Umgang mit dem Kita-Personal zugesichert. Es spricht 
auch nichts dagegen, wenn im Rahmen der Vertragsverhand-
lungen in diesem Bereich ein besonderes Augenmerk durch 
die Stadt gelegt wird. 

Wie	kann	man	weiter	vorgehen?
Der öffentliche Teil der Stadtverordnetenversammlung im No-
vember 2018 hat gezeigt, dass das Thema „Kita-Trägerwech-
sel“ viele Menschen bewegt. Bei all den Emotionen war es 
maßgeblich der sachlichen und besonnenen Moderation des 
Bürgermeisters Herrn Michael Rakow zu verdanken, dass 
die unterschiedlichen Positionen überhaupt in dieser Form 
dargestellt und ausgetauscht werden konnten. 
Vielleicht wäre es hilfreich zunächst bestehende Vorbehalte 
gegen den Trägerwechsel zu sammeln und einer internen 
Prüfung zu unterziehen - respektive einem sogenannten Re-
alitätscheck zu unterziehen. Die Punkte, die nach der inter-
nen Prüfung als sachlich begründet verbleiben, sollten der 
Stephanus-Stiftung zur Kenntnis gegeben werden. Das Ziel 
sollte zunächst immer sein, alle Bedenken auszuräumen und 
strittige Punkte im Einvernehmen zu klären. Des weiteren 
sollte wo immer möglich Transparenz hergestellt werden und 
zwar für alle Beteiligten. Ein stetes Stillschweigen über interne 
Vorgänge und Absprachen birgt die Gefahr, dass sich Ge-
rüchte verbreiten, Unsicherheiten mehren und eine sachliche 
Problemlösung erschwert wird. Ich kann nur dazu auffordern, 
dass analog zu diesem Artikel auch über den Sachstand und 
Fortgang zum „Kita-Trägerwechsel“ im nichtamtlichen Teil des 
Amtsblattes unterrichtet wird.

Daniel Bruch
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Weihnachtsfeier beim Jugend-Rot-Kreuz in Prenzlau Gewerbliche Anzeige

Am 07.12.2018 hatten die Prenzlauer JRK-Mitglieder zu ihrer 
Weihnachtsfeier eingeladen. Fast alle folgten der Einladung 
und brachten auch kleine Gaben zur Bereicherung der Kaf-
feetafel mit. Neben den üblichen Weihnachtsleckereien war 
die Torte eine Überraschung.
Der Raum war geschmückt und alle saßen voller Erwartung 
auf ihren Plätzen. Nach der Begrüßung haben Lea-Sophie 
und Vivien von den Aktivitäten im Jahr 2018 berichtet. 2mal im 
Monat treffen sich die Jugend-Rot-Kreuzler und beschäftigen 
sich mit unterschiedlichen Themen. Sie erlernen die Grund-
kenntnisse und vertiefen ihr Wissen im Bereich der Ersten 
Hilfe, machen sich mit der Geschichte des DRK vertraut und 
leben ihr Gruppenleben nach den Leitmotiven des DRK. Ne-
ben Freizeitveranstaltungen wie Kinobesuche, Fahrten in die 
Therme nach Templin und Bastelnachmittage war in diesem 
Jahr die Fahrt ins Ferienlager nach Blossin unter dem Motto 
„Miteinander leben“ wieder ein besonderer Höhepunkt. Aktivi-
täten zur Vertrauensbildung und Förderung des Teamgeistes 
standen im Vordergrund, Sport und Spiel kamen nicht zu kurz, 
Grillen am Lagerfeuer mit anschließender Nachtwanderung 
waren obligatorisch. Übungsszenario zur „Ersten Hilfe im Ge-
lände“ wurde geprobt und der Besuch des DRK-Museums in 
Luckenwalde stand auf dem Programm. Finanziert wird die 
Ferienfahrt größtenteils aus Spendenmitteln. 
Einige der größeren JRK-ler konnten auch schon bei Absi-
cherungseinsätzen mit unterstützend wirken. So zum Beispiel 
beim Rolandlauf und beim Prenzlauer Lampionumzug.
Die Bilanz des Jahres war sehr positiv und vielversprechend 
für die zukünftigen Zeiten und Vorhaben. Ihren Dank an die 
Betreuer und Gruppenleitern brachten die Kinder und Jugendli-
chen mit einem Präsent zum Ausdruck, als Aufmerksamkeit für 
die vielen Stunden und persönliche Zuwendungen, die ihnen 
die Freizeit zu einem besonderen Höhepunkt werden lassen.
Durch Frau Groth, 
Koordinatorin der Ver-
bandsarbeit, wurden 
den Kindern- und Ju-
gendlichen herzliche 
Weihnachtsgrüße von 
Frau Neumann und 
Herrn Brückmann über-
mittelt. Als besonderes 
Geschenk wurden Müt-
zen mit dem Logo der 
JRK-Kampagne „Was 
geht mit Menschlich-
keit“ überbracht, wel-
che sofort begeistert 
aufgesetzt wurden. 
Den Abschluss des 
Jahres bildete am 
23.12.2018 der Weih-
nachtsmarkt in Kleptow, 
wo neben den selbst 
gebastelten Advents-

artikeln auch Waffeln, kandierte Äpfel und Crepes verkauft 
wurden. Der Erlös aus dem Weihnachtsbasar wird für die Fi-
nanzierung des Ferienlagers in 2019 genutzt.

Petra Groth
Koordinatorin Verbandsarbeit
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